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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND
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HmbGVBl. Nr. 44 DIENSTAG, DEN 7. DEZEMBER 2010

Tag I n h a l t Seite

Teil 1

Allgemeiner Lärmschutz

§ 1

Grundregel

(1) Jeder hat sich so zu verhalten, dass erhebliche Belästi-
gungen unbeteiligter Personen durch Geräusche vermieden
werden, soweit das nach den Umständen des Einzelfalls mög-
lich und zumutbar ist. Wer einen anderen zu einer Verrichtung
bestellt, hat durch geeignete Maßnahmen für die Einhaltung
der Pflicht nach Satz 1 zu sorgen.

(2) Tiere sind so zu halten, dass unbeteiligte Personen
durch die von ihnen hervorgerufenen Geräusche nicht erheb-

lich belästigt werden. Vorschriften für die Tierhaltung in Anla-
gen im Sinne von § 3 Absatz 5 Nummer 1 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung vom 26. Sep-
tember 2002 (BGBl. I S. 3831), zuletzt geändert am 11. August
2009 (BGBl. I S. 2723, 2727), in der jeweils geltenden Fassung
bleiben davon unberührt. 

§ 2

Arbeiten in Ruhezeiten

(1) An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ganztägig sowie
an Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr sind in Gebie-
ten, in denen das Wohnen nach planungsrechtlichen Vor-
schriften allgemein zulässig ist, Arbeiten unter Einsatz von
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Werkzeugen oder Geräten verboten, die unbeteiligte Personen
durch Geräusche erheblich belästigen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Arbeiten im Zusammenhang mit
der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen auf Grund einer
Planfeststellung, einer Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz oder eines zugelassenen Betriebspla-
nes nach dem Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I
S. 1310), zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585,
2619). Absatz 1 gilt ferner nicht für Arbeiten im Zusammen-
hang mit dem Betrieb ortsfester nicht genehmigungsbedürfti-
ger Anlagen im Sinne von § 22 Absatz 1 BImSchG sowie für
landwirtschaftliche Arbeiten, die nach den Umständen unver-
meidlich in den Ruhezeiten erfolgen müssen.

§ 3

Benutzung von Tonwiedergabe- und Tonerzeugungsgeräten

(1) Tonwiedergabegeräte wie Rundfunk- und Musikabspiel-
geräte sowie Tonerzeugungsgeräte wie Musikinstrumente dür-
fen zwischen 21 Uhr und 7 Uhr in Gebieten, in denen das Woh-
nen nach planungsrechtlichen Vorschriften allgemein zulässig
ist, nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte
Personen nicht erheblich belästigt werden.

(2) Die Benutzung von Tonwiedergabe- sowie Tonerzeu-
gungsgeräten auf öffentlichen Verkehrsflächen und in Ver-
kehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs ist nur
mit Erlaubnis der zuständigen Behörde zulässig. Einer Erlaub-
nis nach Satz 1 bedarf es nicht, wenn

1. die durch die Benutzung dieser Geräte hervorgerufenen
Geräusche für unbeteiligte Personen nicht störend ver-
nehmbar sind,

2. die Benutzung dieser Geräte auf öffentlichen Verkehrs-
flächen im Rahmen einer zulässigen Versammlung erfolgt, 

3. die Benutzung von Musikinstrumenten auf öffentlichen
Verkehrsflächen ohne elektronische Verstärkung erfolgt.

(3) Andere Vorschriften bleiben unberührt.

§ 4

Ausnahmen

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen
von den Verboten nach § 2 und § 3 Absatz 1 zulassen, wenn die
Geräuschbelästigung zumutbar ist oder das beantragte Vorha-
ben im Einzelfall Vorrang vor den schutzwürdigen Belangen
unbeteiligter Personen hat. Der Zulassung bedarf es nicht,
wenn das Vorhaben im Einzelfall zur Abwendung einer Gefahr
bei Unwetter oder Schneefall oder zur Abwendung einer sons-
tigen Gefahr für Mensch, Umwelt oder Sachgüter erforderlich
ist. Der Vorhabensträger hat die zuständige Behörde auf Ver-
langen über die Durchführung des Vorhabens zu unterrichten.

Teil 2 

Geräusche aus Kindertageseinrichtungen

§ 5

Anwendungsbereich

Die folgenden Regelungen gelten für die Errichtung und
den Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit dem Zweck,
die Verträglichkeit dieser Einrichtungen hinsichtlich ihrer
Geräuschemissionen mit benachbarten Nutzungen im Inte-
resse einer ausreichenden und wohnnahen Versorgung mit
solchen Einrichtungen zu regeln.

§ 6
Grundsatz

Durch kindliches Spielen hervorgerufene Geräusche im
Bereich von Kindertageseinrichtungen sind notwendige Aus-
drucksform und Begleiterscheinung des kindlichen Spielens,
die nicht generell unterdrückt oder auch nur beschränkt wer-
den kann. Geräusche von spielenden Kindern sind daher als
selbstverständlicher Ausdruck kindlicher Entfaltung hinzu-
nehmen und grundsätzlich verträglich mit anderen Nutzun-
gen, insbesondere in Wohngebieten. Erziehung zur Rücksicht-
nahme auf Nachbarn ist Bestandteil des pädagogischen Auftra-
ges von Kindertageseinrichtungen.

§ 7
Erheblichkeit von Belästigungen und Nachteilen

Bei der Ermittlung der Erheblichkeit von Belästigungen
und Nachteilen im Sinne des § 22 Absatz 1 in Verbindung mit
§ 3 Absatz 1 BImSchG ist der Grundsatz gemäß § 6 mit beson-
derem Gewicht einzubeziehen. Es sind alle im jeweiligen Ein-
zelfall bedeutsamen Umstände zu ermitteln, wie insbesondere
die Eigenart der Umgebung, die Größe, Lage und bauliche
Beschaffenheit der Kindertageseinrichtung, die Tageszeit,
Dauer und Intensität der Geräuscheinwirkung sowie die bishe-
rige Geräuschbelastung.

§ 8
Anordnungen im Einzelfall

(1) Bei Anordnungen im Einzelfall nach § 24 BImSchG
sind der Schutz der Nachbarschaft und die Gewährleistung
eines sinnvollen Betriebs der Kindertageseinrichtung unter
besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes gemäß § 6
gegeneinander abzuwägen.

(2) Bei Kindertageseinrichtungen, die vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes baurechtlich genehmigt wurden, sollen Maß-
nahmen nach § 24 BImSchG nur angeordnet werden, soweit
hierfür im Einzelfall zum Schutz der Nachbarschaft ein kon-
kreter Anlass besteht. Für die Durchführung angeordneter
Maßnahmen ist eine angemessene Frist zu gewähren.

Teil 3
Ordnungswidrigkeiten, Schlussbestimmungen

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Absatz 2 Tiere so hält, dass durch die von ihnen

hervorgerufenen Geräusche unbeteiligte Personen erheb-
lich belästigt werden,

2. entgegen § 2 Absatz 1 an Sonn- und Feiertagen sowie an
Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr in Gebieten, in
denen das Wohnen nach planungsrechtlichen Vorschriften
allgemein zulässig ist, Arbeiten unter Einsatz von Werkzeu-
gen oder Geräten durchführt, die unbeteiligte Personen
durch Geräusche erheblich belästigen, 

3. entgegen § 3 Absatz 1 ein Tonwiedergabegerät oder ein Ton-
erzeugungsgerät zwischen 21 Uhr und 7 Uhr in Gebieten, in
denen das Wohnen nach planungsrechtlichen Vorschriften
allgemein zulässig ist, in solcher Lautstärke benutzt, dass
unbeteiligte Personen erheblich belästigt werden,

4. entgegen § 3 Absatz 2 ohne erforderliche Erlaubnis der
zuständigen Behörde auf öffentlichen Verkehrsflächen oder
in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs
ein Tonwiedergabe- oder Tonerzeugungsgerät benutzt.
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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer
Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 10

Schlussbestimmungen

(1) Die §§ 2 und 3 treten am ersten Tage des vierten auf die
Verkündung folgenden Monats in Kraft. Im Übrigen tritt die-
ses Gesetz am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Zum in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt wird § 29 a
des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Achten
Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – vom 
25. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 273), zuletzt geändert am
17. November 2009 (HmbGVBl. S. 389), aufgehoben. 

(3) § 2 gilt nicht für Arbeiten auf Baustellen, die zum
Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes bereits betrieben
wurden.

Das Gesetz über die Wahl zu den Bezirksversammlungen in
der Fassung vom 5. Juli 2004 (HmbGVBl. S. 313, 318), zuletzt
geändert am 7. Juli 2009 (HmbGVBl. S. 213, 219), wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„§ 18 Absatz 4 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass bei
der Ermittlung der Bevölkerungszahlen auch Staatsan-

gehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (Unionsbürger) zu berücksichtigen sind.“

2. In § 4 Absatz 2 Satz 1 wird die Textstelle „Staatsangehörige
der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
(Unionsbürger)“ durch das Wort „Unionsbürger“ ersetzt.

3. Es wird folgende Anlage angefügt:

Gesetz
über die Wahlkreiseinteilung

für Wahlen zu der Bezirksversammlung des Bezirks Altona
Vom 30. November 2010

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 30. November 2010.

Der Senat

„Anlage (zu § 3 Absatz 1)

Bezirk Wahlkreis-
nummer 

Wahlkreisbezeichnung Wahlkreisbeschreibung Sitze nach 
§ 3 Absatz 1 

Altona 1 Altona-Altstadt / 
Sternschanze 

Ortsteile 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207 

4 

 2 Altona-Nord / 
Bahrenfeld-Ost 

Ortsteile 208, 209, 210,  
215, 216 

5 

 3 Ottensen Ortsteile 211, 212, 213, 214 4 
 4 Bahrenfeld-West / 

Groß-Flottbek / Othmarschen 
Ortsteile 217, 218, 219 4 

 5 Lurup Ortsteil 220 4 
 6 Osdorf / Nienstedten / 

Iserbrook 
Ortsteile 221, 222, 225 5 

 7 Blankenese / Sülldorf /  
Rissen 

Ortsteile 223, 224, 226, 227 4 

Ausgefertigt Hamburg, den 30. November 2010.

Der Senat

“
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Vierzehnter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Vierzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,
das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,

der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Gesetz
zum Vierzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 30. November 2010

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1

Dem am 10. Juni 2010 unterzeichneten Vierzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt.

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft
veröffentlicht.

A r t i k e l  3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 4
Absatz 2 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz-
und Verordnungsblatt bekannt zu geben.

Ausgefertigt Hamburg, den 30. November 2010.

Der Senat
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A r t i k e l  1
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. Sep-
tember 2002, zuletzt geändert durch den Dreizehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 30. Oktober bis 20. Novem-
ber 2009, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
a) § 10 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 10 Programmankündigungen und Kennzeichnung“.
b) § 11 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 11 Jugendschutzprogramme, Zugangssysteme“.
c) § 12 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 12 Kennzeichnung“.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Dieser Staatsvertrag gilt für Rundfunk und Tele-
medien im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen.
c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2.

3. § 3 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Staatsvertrages sind

1. „Angebote“ Inhalte im Rundfunk oder Inhalte von
Telemedien im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages,

2. „Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder Anbieter von
Telemedien.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aaa) Nummer 4 wird wie folgt neu gefasst:

„4. eine unter der Herrschaft des National-
sozialismus begangene Handlung der in
§ 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches
bezeichneten Art in einer Weise, die
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu
stören, leugnen oder verharmlosen,
den öffentlichen Frieden in einer die
Würde der Opfer verletzenden Weise
dadurch stören, dass die nationalsozialis-
tische Gewalt- und Willkürherrschaft
gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt
wird,“.

bbb) Nummer 10 wird wie folgt neu gefasst:
„10. pornografisch sind und Gewalttätig-

keiten, sexuelle Handlungen von, an
oder vor Personen unter achtzehn Jah-
ren oder sexuelle Handlungen von Men-
schen mit Tieren zum Gegenstand
haben; dies gilt auch bei virtuellen Dar-
stellungen, oder“.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „4“ durch die Angabe
„4 1. Alternative“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„In Telemedien sind Angebote abweichend von Satz 1
zulässig, wenn der Anbieter sicherstellt, dass sie nur
Erwachsenen zugänglich gemacht werden.“

5. § 5 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 5

Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder
zugänglich machen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass
Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen sie
üblicherweise nicht wahrnehmen. Die Altersstufen sind:

1. ab 6 Jahren,

2. ab 12 Jahren,

3. ab 16 Jahren,

4. ab 18 Jahren.

Die Altersstufe „ab 0 Jahre“ kommt für offensichtlich
nicht entwicklungsbeeinträchtigende Angebote in
Betracht. Bei Angeboten, die Inhalte periodischer
Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergeben, können
gegen den Anbieter erst dann Maßnahmen ergriffen wer-
den, wenn eine anerkannte Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle oder die Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) festgestellt hat, dass das Angebot entwick-
lungsbeeinträchtigend ist.

(2) Angebote können entsprechend der Altersstufen
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung muss die
Altersstufe sowie die Stelle, die die Bewertung vorgenom-
men hat, eindeutig erkennen lassen. Anbieter können ihre
Angebote einer nach § 19 anerkannten Einrichtung der
Freiwilligen Selbstkontrolle zur Bewertung oder Bestäti-
gung ihrer Bewertung vorlegen. Durch die KJM bestätigte
Altersbewertungen von anerkannten Einrichtungen der
Freiwilligen Selbstkontrolle sind von den obersten Lan-
desjugendbehörden für die Freigabe und Kennzeichnung
inhaltsgleicher oder im Wesentlichen inhaltsgleicher
Angebote nach dem Jugendschutzgesetz zu übernehmen;
für die Prüfung durch die KJM gilt § 20 Absatz 3 Satz 1 und
Absatz 5 Satz 2 entsprechend.

(3) Die Kennzeichnung von Angeboten, die den Zugang zu
Inhalten vermitteln, die gemäß §§ 7 ff. des Telemedien-
gesetzes nicht vollständig in den Verantwortungsbereich
des Anbieters fallen, insbesondere weil diese von Nutzern
in das Angebot integriert werden oder das Angebot durch
Nutzer verändert wird, setzt voraus, dass der Anbieter die
Einbeziehung oder den Verbleib von Inhalten im
Gesamtangebot verhindert, die geeignet sind, die Entwick-
lung von Kindern oder Jugendlichen, die das Alter der
gekennzeichneten Altersstufe noch nicht erreicht haben,
zu beeinträchtigen. Der Nachweis, dass ausreichende
Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, gilt als erbracht,
wenn sich der Anbieter dem Verhaltenskodex einer aner-
kannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle
unterwirft.

(4) Altersfreigaben nach § 14 Absatz 2 des Jugendschutz-
gesetzes sind für die Bewertung zu übernehmen. Es sind
die Kennzeichen der Selbstkontrollen nach dem Jugend-
schutzgesetz zu verwenden. Satz 1 gilt entsprechend für
Angebote, die mit den bewerteten Angeboten im Wesent-
lichen inhaltsgleich sind.

(5) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch
entsprechen, dass er

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrneh-
mung des Angebots durch Kinder oder Jugendliche der
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betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesent-
lich erschwert oder

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich
gemacht werden, so wählt, dass Kinder oder Jugend-
liche der betroffenen Altersstufe üblicherweise die
Angebote nicht wahrnehmen.

(6) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im
Sinne von Absatz 1 auf Kinder oder Jugendliche anzu-
nehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung nach
Absatz 1, wenn das Angebot nur zwischen 23 Uhr und 6
Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Wenn eine
entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder
Jugendliche unter 16 Jahren zu befürchten ist, erfüllt der
Anbieter seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das
Angebot nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder
zugänglich gemacht wird. Bei der Wahl der Zeit zur Ver-
breitung des Angebots und des Umfelds für Angebote der
Altersstufe „ab 12 Jahren“ ist dem Wohl jüngerer Kinder
Rechnung zu tragen.

(7) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im
Sinne von Absatz 1 nur auf Kinder unter 12 Jahren zu
befürchten, erfüllt der Anbieter von Telemedien seine Ver-
pflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von
für diese Kinder bestimmten Angeboten verbreitet wird
oder abrufbar ist.

(8) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendun-
gen zum politischen Zeitgeschehen im Rundfunk und ver-
gleichbare Angebote bei Telemedien, es sei denn, es besteht
offensichtlich kein berechtigtes Interesse gerade an dieser
Form der Darstellung oder Berichterstattung.“

6. In § 7 Absatz 3 werden folgende neue Sätze 4 und 5
angefügt:
„Der Anbieter hat wesentliche Informationen über den
Jugendschutzbeauftragten leicht erkennbar, unmittelbar
erreichbar und ständig verfügbar zu halten. Sie müssen
insbesondere Namen, Anschrift und Daten enthalten, die
eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmit-
telbare Kommunikation mit ihm ermöglichen.“

7. In § 8 Absatz 1 wird die Angabe „Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM)“ durch die Angabe „KJM“ ersetzt.

8. § 9 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„(1) Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils zustän-
dige Organ der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, des Deutschlandradios und des
ZDF sowie auf Antrag eines privaten Rundfunkveranstal-
ters die KJM oder eine von dieser hierfür anerkannte Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle jeweils in Richt-
linien oder für den Einzelfall von § 5 Absatz 4 in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 6 abweichen, wenn die Altersfreigabe
nach § 14 Absatz 2 des Jugendschutzgesetzes länger als
zehn Jahre zurückliegt oder das Angebot für die geplante
Sendezeit bearbeitet wurde.“

9. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 10
Programmankündigungen und Kennzeichnung“.

b) In Absatz 1 wird die Verweisung auf „§ 5 Absatz 4 und 5“
durch die Verweisung auf „§ 5 Absatz 6 und 7“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„(2) Die Kennzeichnung entwicklungsbeeinträchtigen-
der Sendungen erfolgt durch optische oder akustische

Mittel zu Beginn der Sendung. Ist eine entwicklungsbe-
einträchtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche
unter 16 Jahren anzunehmen, muss die Sendung durch
akustische Zeichen angekündigt oder durch optische
Mittel während der gesamten Sendung als ungeeignet
für die entsprechende Altersstufe kenntlich gemacht
werden. Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio
und die KJM legen im Benehmen mit den obersten Lan-
desjugendbehörden einheitliche Kennzeichen fest.“

10. Der III. Abschnitt wird wie folgt neu gefasst:
„III. Abschnitt

Vorschriften für Telemedien

§ 11

Jugendschutzprogramme, Zugangssysteme

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anforderungen
nach § 5 Absatz 5 Nr. 1 dadurch genügen, dass

1. Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und
Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu beein-
trächtigen, für ein geeignetes Jugendschutzprogramm
programmiert werden oder

2. durch ein geeignetes Zugangssystem der Zugang nur
Personen ab einer bestimmten Altersgruppe eröffnet
wird.

Zugangsvermittler (Diensteanbieter im Sinne von § 2 Nr. 1
des Telemediengesetzes, die auf Grund eines zivilrecht-
lichen Vertrages mit Hilfe von Telekommunikations-
diensten nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes
den Zugang zur Nutzung fremder Telemedien vermitteln)
haben ihren Vertragspartnern ein anerkanntes Jugend-
schutzprogramm nach Satz 1 Nr. 1 leicht auffindbar anzu-
bieten. Dies gilt nicht gegenüber ausschließlich selbststän-
digen oder gewerblichen Vertragspartnern, sofern Jugend-
schutzbelange nicht berührt sind.

(2) Jugendschutzprogramme müssen einen dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechenden, nach den Altersstufen
gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 differenzierten Zugang ermög-
lichen oder vergleichbar geeignet sein. Unabhängig vom
jeweiligen Stand der Technik sind Jugendschutzpro-
gramme nur dann geeignet, wenn sie

1. auf der Grundlage einer vorhandenen Anbieterkenn-
zeichnung einen altersdifferenzierten Zugang zu Ange-
boten aus dem Geltungsbereich dieses Staatsvertrages
ermöglichen,

2. eine hohe Zuverlässigkeit bei der Erkennung aller
Angebote bieten, die geeignet sind, die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen im
Sinne von § 5 Absatz 1 Satz 1 zu beeinträchtigen, und

3. es dem Nutzer ermöglichen, im Rahmen eines alters-
differenzierten Zugangs zu Angeboten festzulegen,
inwieweit im Interesse eines höheren Schutzniveaus
unvermeidbare Zugangsbeschränkungen hingenom-
men werden.

(3) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 Nr. 1 müssen
zur Anerkennung ihrer Eignung vorgelegt werden. Die
zuständige Landesmedienanstalt trifft ihre Entscheidung
durch die KJM. Zuständig ist die Landesmedienanstalt,
bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt ist. Ein
Jugendschutzprogramm gilt als anerkannt, wenn eine
anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle
ein Jugendschutzprogramm positiv beurteilt und die KJM
das Jugendschutzprogramm nicht innerhalb von vier
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Monaten nach Mitteilung der Beurteilung durch die Frei-
willige Selbstkontrolle beanstandet hat; für die Prüfung
durch die KJM gilt § 20 Absatz 5 Satz 2 entsprechend. Die
Anerkennung kann ganz oder teilweise widerrufen wer-
den, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung
nachträglich entfallen sind oder der Anbieter eines
Jugendschutzprogramms keine Vorkehrungen zur Anpas-
sung an den jeweiligen Stand der Technik ergreift.

(4) Zugangssysteme, die den Zugang zu Inhalten nach § 4
Absatz 2 eröffnen, müssen gewährleisten, dass eine Voll-
jährigkeitsprüfung über eine persönliche Identifizierung
erfolgt und beim einzelnen Nutzungsvorgang nur identifi-
zierte und altersgeprüfte Personen Zugang erhalten.
Soweit der Zugang zu anderen Inhalten eröffnet wird, ist
bei der Ausgestaltung der Grad der Entwicklungsbeein-
trächtigung nach § 5 Absatz 1 besonders zu berücksichti-
gen.

§ 12

Kennzeichnung

Für Telemedien muss die Kennzeichnung so umgesetzt
werden, dass Jugendschutzprogramme diese Kennzeich-
nung zur Umsetzung eines altersdifferenzierten Zugangs
nutzen können. Die anerkannten Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle, die KJM, die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF
und das Deutschlandradio legen im Benehmen mit den
obersten Landesjugendbehörden einheitliche Kennzei-
chen und technische Standards für deren Auslesbarkeit
fest.“

11. In § 15 Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „Beneh-
men mit“ die Wörter „den nach § 19 anerkannten Einrich-
tungen der Freiwilligen Selbstkontrolle,“ eingefügt.

12. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende neue Nummer 6 eingefügt:

„6. die Herstellung des Benehmens nach § 10 Absatz 2
und § 12,“.

b) Die bisherigen Nummern 6 bis 8 werden die neuen
Nummern 7 bis 9.

13. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Medien“ die
Wörter „und den obersten Landesjugendbehörden“ ein-
gefügt.

b) In Absatz 3 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

„In dem Bericht ist die Dauer der Verfahren darzustel-
len.“

14. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „bis zum 31. Dezem-
ber 2012“ gestrichen.

b) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen dieses Staats-
vertrages weist „jugendschutz.net“ den Anbieter hierauf
hin und informiert die KJM. Bei Verstößen von Mitglie-
dern einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle erfolgt der Hinweis zunächst an diese
Einrichtung.“

15. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 werden die Sätze 5 und 6 wie folgt neu
gefasst:

„Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle, die
zum 1. Januar 2010 auf Grund einer bestehenden Ver-
einbarung nach § 14 Absatz 6 Satz 1 des Jugendschutz-
gesetzes tätig sind, gelten als anerkannt, soweit es die
freiwillige Alterskennzeichnung von im Wesentlichen
unveränderbaren Spielprogrammen und für das Kino
produzierten Filmen betrifft, wenn diese Spielpro-
gramme und Filme zum Herunterladen im Internet
angeboten werden. Die jeweilige Einrichtung zeigt die
Aufnahme ihrer Tätigkeit nach Satz 5 der KJM an.“

b) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:
„(5) Erfüllt eine nach Absatz 4 anerkannte Einrichtung
der Freiwilligen Selbstkontrolle die Aufgaben nach die-
sem Staatsvertrag im Einzelfall nicht, kann die zustän-
dige Landesmedienanstalt durch die KJM Beanstan-
dungen aussprechen. Die Anerkennung kann ganz oder
teilweise widerrufen oder mit Auflagen verbunden wer-
den, wenn Voraussetzungen für die Anerkennung nicht
oder nicht mehr vorliegen oder sich die Spruchpraxis
der Einrichtung nicht im Einklang mit dem geltenden
Jugendschutzrecht befindet. Die nach Landesrecht
zuständigen Organe der Landesmedienanstalten ent-
wickeln hierzu Verfahrenskriterien. Eine Entschädi-
gung für Vermögensnachteile durch den Widerruf der
Anerkennung wird nicht gewährt.“

16. § 20 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „durch den

Veranstalter“ ein Komma und der Halbsatz „mit Aus-
nahme von Verstößen gegen § 4 Absatz 1,“ eingefügt.

b) In Absatz 5 wird folgender neuer Satz 3 angefügt:
„Bei Verstößen gegen § 4 haben Widerspruch und
Anfechtungsklage des Anbieters von Telemedien keine
aufschiebende Wirkung.“

c) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Ergibt sich danach keine Zuständigkeit oder bei
Gefahr im Verzug für unaufschiebbare Maßnahmen, ist
diejenige Landesmedienanstalt zuständig, in deren
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt.“

d) Absatz 7 wird gestrichen.

17. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aaa) In Buchstabe d wird der Verweis auf „§ 4

Absatz 1 Satz 1 Nr. 4“ durch den Verweis auf
„§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 1. Alternative“
ersetzt und die Angabe „oder § 7 Absatz 1“
gestrichen.

bbb) Es wird folgender neuer Buchstabe e einge-
fügt:
,,e) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4

2. Alternative den öffentlichen Frieden in
einer die Würde der Opfer verletzenden
Weise dadurch stören, dass die national-
sozialistische Gewalt- und Willkürherr-
schaft gebilligt, verherrlicht oder ge-
rechtfertigt wird,“.

ccc) Die bisherigen Buchstaben e bis i werden die
neuen Buchstaben f bis j.

ddd) Der bisherige Buchstabe j wird der neue
Buchstabe k und wie folgt neu gefasst:
,,k) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 Nr. 10 por-

nografisch sind und Gewalttätigkeiten,
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sexuelle Handlungen von, an oder vor Perso-
nen unter achtzehn Jahren oder sexuelle
Handlungen von Menschen mit Tieren zum
Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuel-
len Darstellungen, oder“.

eee) Der bisherige Buchstabe k wird der neue
Buchstabe l.

bb) Nummer 4 wird wie folgt neu gefasst:
„4. entgegen § 5 Absatz 1 Angebote verbreitet oder

zugänglich macht, die geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendlichen zu
einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchti-
gen, ohne dafür Sorge zu tragen, dass Kinder
oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe sie
üblicherweise nicht wahrnehmen, es sei denn,
dass der Anbieter von Telemedien die von ihm
angebotenen Inhalte durch ein von einer aner-
kannten Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle zur Verfügung gestelltes Klassifizie-
rungssystem gekennzeichnet, die Kennzeich-
nung dokumentiert und keine unzutreffenden
Angaben gemacht hat,“.

cc) Es wird folgende neue Nummer 5 eingefügt:
„5. entgegen § 5 Absatz 2 wiederholt sein Angebot

mit einer offenbar zu niedrigen Altersstufe
bewertet oder kennzeichnet,“.

dd) Die bisherigen Nummern 5 bis 7 werden die neuen
Nummern 6 bis 8.

ee) Es wird folgende neue Nummer 9 eingefügt:
„9. Werbung entgegen § 6 Absatz 2 bis 5 oder

Teleshopping oder Sponsoring entgegen § 6
Absatz 6 verbreitet,“.

ff) Die bisherige Nummer 8 wird die neue Nummer 10
und nach der Angabe „§ 7“ wird die Angabe
„Absatz 1“ eingefügt,

gg) Es wird folgende neue Nummer 11 eingefügt:
„11. entgegen § 7 Absatz 3 Satz 4 und 5 nicht die

wesentlichen Informationen über den Jugend-
schutzbeauftragten leicht erkennbar, unmit-
telbar erreichbar und ständig verfügbar hält,“.

hh) Die bisherige Nummer 9 wird die neue Nummer 12.
ii) Die bisherige Nummer 10 wird die neue Nummer

13 und wie folgt neu gefasst:
„13. Sendungen entgegen der nach § 5 Absatz 4 zu

übernehmenden Altersfreigabe verbreitet,
ohne dass die KJM oder eine hierfür aner-
kannte Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle die Eignung zur Entwicklungs-
beeinträchtigung gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1
abweichend beurteilte,“.

jj) Die bisherigen Nummern 11 und 12 werden die
neuen Nummern 14 und 15.

kk) Die bisherige Nummer 13 wird gestrichen, die bis-
herigen Nummern 14 bis 16 werden die neuen
Nummern 16 bis 18.

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich im
Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung einer Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 19
Absatz 4 falsche Angaben macht.“.

A r t i k e l  2  

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Dreizehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag vom 30. Oktober bis 20. November 2009, wird wie folgt
geändert:

1. In § 16d Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung „nach § 319
Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuches“ gestrichen.

2. In § 49 Absatz 2 wird die Angabe „15 und 16“ durch die
Angabe „28 und 29“ ersetzt.

A r t i k e l  3

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

In § 21 Absatz 1 Buchst. t des Deutschlandradio-Staatsver-
trages vom 17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den Zwölften
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 18. Dezember 2008,
werden die Wörter „des Bundes der stalinistisch Verfolgten“
durch die Wörter „der Vereinigung der Opfer des Stalinismus“
ersetzt.

A r t i k e l  4

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1, 2 und 3 geänderten
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvor-
schriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.
Sind bis zum 31. Dezember 2010 nicht alle Ratifikations-
urkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag
gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der
Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages, des Rundfunkstaats-
vertrages und des Deutschlandradio-Staatsvertrages in der
Fassung, die sich aus den Artikeln 1, 2 und 3 ergibt, mit neuem
Datum bekannt zu machen.
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Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 10. Juni 2010

Stefan Mappus

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 10. Juni 2010

Horst Seehofer

Für das Land Berlin:

Berlin, den 10. Juni 2010

Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg:

Berlin, den 10. Juni 2010

Matthias Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Berlin, den 10. Juni 2010

Jens Böhrnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 10. Juni 2010

Ole v. Beust

Für das Land Hessen:

Berlin, den 10. Juni 2010

R. Koch

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 10. Juni 2010

Erwin Sellering

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 10. Juni 2010

Christian Wulff

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 10. Juni 2010

Rüttgers

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 10. Juni 2010

Kurt Beck

Für das Saarland:

Berlin, den 10. Juni 2010

Peter Müller

Für den Freistaat Sachsen:

Berlin, den 10. Juni 2010

St. Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 10. Juni 2010

Böhmer 

Für das Land Schleswig-Holstein:

Berlin, den 10. Juni 2010

Peter Harry Carstensen 

Für den Freistaat Thüringen:

Berlin, den 10. Juni 2010

Christine Lieberknecht
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Protokollerklärung aller Länder
zum 14. Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Die Länder kommen angesichts der dynamischen Entwick-
lung der Medien überein, die Bestimmungen dieses Staatsver-
trages spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten zu evaluieren.

Protokollerklärung aller Länder 
zu § 5 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Die Länder erwarten, dass Anbieter gemäß § 3, die gewerbs-
mäßig oder in großem Umfang Telemedien verbreiten oder
zugänglich machen, auch die für Kinder oder Jugendliche
unbedenklichen Angebote für eine Positivliste programmie-
ren, die auf der Grundlage einer Kooperation von staatlichen
Stellen, Unternehmen und Einrichtungen der Freiwilligen
Selbstkontrolle zusammen gestellt wird (z.B. „frag-FINN“).

Die Länder begrüßen die Anstrengungen der Anbieter, zur
Kennzeichnung von Inhalten Selbstklassifizierungssysteme zu
entwickeln. Sie sehen in Selbstklassifizierungssystemen einen
wichtigen Schritt zur Verbreitung von Alterskennzeichnun-
gen. Die Länder nehmen in Aussicht, die Nutzung solcher
Systeme weiter zu privilegieren, sobald entsprechende Erfah-
rungen aus der Praxis vorliegen.

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg,
der Freien Hansestadt Bremen,
der Freien und Hansestadt Hamburg, des Landes Hessen,
des Saarlandes, des Landes Sachsen und des Landes
Schleswig-Holstein zu § 5 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages

Das Land Baden-Württemberg, die Freie Hansestadt Bre-
men, die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Hessen, das
Saarland, das Land Sachsen und das Land Schleswig-Holstein
unterstreichen, dass die technische Umsetzung von Jugend-
schutzmaßnahmen nicht dazu führen darf, dass anderweitige
Schutzvorkehrungen verpflichtend vorgeschrieben werden.

Das Land Baden-Württemberg, die Freie Hansestadt Bre-
men, die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Hessen,
das Saarland, das Land Sachsen und das Land Schleswig-
Holstein stellen fest, dass die Kontrollpflichten von Anbietern
für fremde Inhalte, auch im Rahmen von Foren und Blogs,
durch diesen Staatsvertrag nicht erweitert werden.

Protokollerklärung aller Länder
zu § 10 Absatz 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

Die Länder sehen bei der digitalen Rundfunkübertragung
technische Möglichkeiten zur Alterskennzeichnung, die u.a.
von Digitalreceivern und Festplattenrekordern ausgelesen
werden kann. Dies könnte ein wichtiger Ansatz zur Fortent-

wicklung des Jugendmedienschutzes sein. Sie erwarten von
den Rundfunkveranstaltern und den Anbietern von Digitalre-
ceivern und Festplattenrekordern Anstrengungen, die digitale
Auslesbarkeit von Alterskennzeichen technisch umzusetzen.

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg

Die Verbreitung von Inhalten über das Internet hat in den
vergangenen Jahren eine besondere Dynamik erfahren. Neue
Kommunikationsformen und Dienste haben den Menschen
hierbei einfache, leicht zugängliche Möglichkeiten der Mei-
nungsäußerung und Interaktion eröffnet. Diese Formen der
Bürgerbeteiligung stellen einen wertvollen Beitrag zur politi-
schen Willensbildung und damit gelebte Meinungsfreiheit in
einer modernen Demokratie dar.

Das Land Baden-Württemberg begrüßt diese Entwicklung
und bekennt sich zu der Verantwortung unseres freiheitlichen
Staatswesens, die rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich
der Telemedien so auszugestalten, dass diese neuen Formen
der Bürgerbeteiligung bestmögliche Entfaltungsmöglichkei-
ten finden. Zu hohe und unklare rechtliche Anforderungen
können dabei insbesondere auf private und nicht gewerbliche
Anbieter von Medieninhalten eine abschreckende Wirkung
entfalten. Dies birgt die Gefahr, dass diese aus Sorge vor
unübersehbaren rechtlichen Konsequenzen auf die Nutzung
des Internets als Verbreitungsweg ihrer Medienangebote ver-
zichten.

Der aktuellen Konzeption des Jugendmedienschutzes liegt
erkennbar das Bemühen zugrunde, die bisherigen, ganz über-
wiegend auf die kommerzielle Verbreitung von Medienangebo-
ten zugeschnittenen Lösungen auch für die veränderten Struk-
turen der Medienverbreitung über das Internet nutzbar zu
machen. Schutzmaßnahmen wie Sendezeitbegrenzungen oder
die Kennzeichnung von Produkten mit Altersbeschränkungen
haben sich dabei für die klassischen Verbreitungswege (Rund-
funk, Vertrieb von Ton- und Datenträgern) bewährt. Auf
Grund der unterschiedlichen Verbreitungswege und der hohen
Zahl nicht gewerblicher Anbieter im Internet lassen sich mit
diesen Mechanismen aber nicht ohne weiteres sämtliche
Besonderheiten der Medienverbreitung über das Internet
abbilden.

Das Land Baden-Württemberg tritt daher dafür ein, die in
Aussicht genommene Evaluation des neuen Jugendmedien-
schutzstaatsvertrages zugleich als Chance für eine grundle-
gende Neukonzeption des Jugendmedienschutzes für Interne-
tangebote zu nutzen. Nur so lassen sich maßgeschneiderte
Lösungen finden, die dem Bedürfnis sowohl nach einem effek-
tiven Erwerb von Medienkompetenz durch Kinder und
Jugendliche als auch nach vorbeugendem Schutz vor jugend-
gefährdenden Inhalten Rechnung tragen.
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§ 1

Änderung des Gesetzes über die Zulassung
einer öffentlichen Spielbank

Das Gesetz über die Zulassung einer öffentlichen Spielbank
vom 24. Mai 1976 (HmbGVBl. S. 139), zuletzt geändert am
16. November 1999 (HmbGVBl. S. 260), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

1.1 Hinter Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die tarifliche Spielbankabgabe nach Absatz 1
ermäßigt sich um die nach dem Umsatzsteuergesetz
geschuldete und zu entrichtende Umsatzsteuer auf Grund
von Umsätzen, die durch den Betrieb der Spielbank
bedingt sind. Die maßgeblichen Umsatzsteuerfestsetzun-
gen gelten insoweit als Grundlagenbescheide im Sinne des
§ 171 Absatz 10 der Abgabenordnung in der Fassung vom

1. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I S. 3869, 2003 I S. 61), zuletzt
geändert am 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2474, 2475).“

1.2 Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4.

2. § 4 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

2.1 Die Sätze 1 und 2 werden durch folgende Sätze ersetzt: 

„Der Anspruch auf die Troncabgabe entsteht mit dem
Ende des Spielgeschehens am jeweiligen Spieltag. Der
Anspruch wird am zehnten Tag nach Ablauf des Anmelde-
zeitraums fällig. Das Spielbankunternehmen hat spätes-
tens am zehnten Tag eines Kalendermonats für den voran-
gegangenen Monat eine Anmeldung nach einem amtlich
vorgeschriebenen Vordruck abzugeben, in der es die
Abgabe selbst berechnet.“ 

2.2 Der neue Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Die Anmeldung gilt als Steueranmeldung im Sinne der
Abgabenordnung.“

Gesetz
zur Anpassung und Aufhebung von Gesetzen

im Zuständigkeitsbereich der Justizbehörde an das FGG-Reformgesetz
Vom 30. November 2010 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1
Änderung des Hamburgischen Gesetzes

über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

In § 1 des Hamburgischen Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 16. Januar 1989
(HmbGVBl. S. 5, 8) werden hinter den Wörtern „gerichtlicher
Verfügungen“ die Wörter „und Beschlüsse“ eingefügt.

A r t i k e l  2
Aufhebung des Gesetzes,

betreffend Ausführung der Zivilprozessordnung

Das Gesetz, betreffend Ausführung der Zivilprozessord-
nung vom 22. Dezember 1899 (Sammlung des bereinigten
hamburgischen Landesrechts I 3210-b) in der geltenden Fas-
sung wird aufgehoben.

Ausgefertigt Hamburg, den 30. November 2010.

Der Senat

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes

über die Zulassung einer öffentlichen Spielbank
Vom 30. November 2010

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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3. § 5 wird wie folgt geändert:

3.1 Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Der Anspruch wird am zehnten Tag nach Ablauf des
Anmeldungszeitraums fällig.“

3.2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Das Spielbankunternehmen hat für die Spielbank-
abgabe und die Sonderabgabe spätestens am zehnten Tag
eines Kalendermonats für den vorangegangenen Monat
Anmeldungen nach einem amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck abzugeben, in denen es die Abgaben selbst berech-
net hat. Bei der Berechnung der Spielbankabgabe ist nach
Maßgabe des § 3 Absatz 2 die tarifliche Spielbankabgabe

um die Umsatzsteuer auf Grund von Umsätzen zu ermäßi-
gen, die durch den Betrieb der Spielbank bedingt sind. Die
Anmeldungen sind von einer zur Vertretung des Spiel-
bankunternehmens berechtigten Person eigenhändig zu
unterschreiben. Sie gelten als Steueranmeldungen im
Sinne der Abgabenordnung.“ 

§ 2

Inkrafttreten

§ 1 Nummer 1 tritt mit Wirkung vom 6. Mai 2006 in Kraft.
Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages

zwischen dem Land Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen

und dem Land Niedersachsen über den Beitritt des Landes Niedersachsen
zur rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“

Vom 30. November 2010

Gemäß Artikel 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag zur Ände-
rung des Staatsvertrages zwischen dem Land Schleswig-
Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land
Mecklenburg-Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen
und dem Land Niedersachsen über den Beitritt des Landes
Niedersachsen zur rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen
Rechts „Dataport“ vom 31. August 2010 (HmbGVBl. S. 521)
wird bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag nach seinem
Artikel 2 am 26. November 2010 in Kraft getreten ist.

Hamburg, den 30. November 2010. 

Die Senatskanzlei

Ausgefertigt Hamburg, den 30. November 2010.

Der Senat
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